	     
Verein:

	     
Anschrift:

	     
Anschrift:

	     
Vorsitzender oder Sportwart


Meldebogen
Bayerische Meisterschaft im Bosseln
am 28.  April  2012 in Neutraubling
Meldeschluss: 16. April  2012
Folgende Spieler/innen werden für die Teilnahme an o.g. Veranstaltung gemeldet. Sie sind Mitglieder im meldenden Verein.

	lfd.Nr.
	Trikot-Nr.
	Name, Vorname
	Schadensklasse
	Handicappunkte

	1.)
	     
	     
	     
	     

	2.)
	     
	     
	     
	     

	3.)
	     
	     
	     
	     

	4.)
	     
	     
	     
	     

	5.)
	     
	     
	     
	     

	6.)
	     
	     
	     
	     

	7.)
	     
	     
	     
	     

	8.)
	     
	     
	     
	     


Mannschaftsführer:

	     


Gemäß § 13 Ziffer 3.2 der Sport- und Turnierordnung des BVS Bayern e.V. hat jede teilnehmende Mannschaft mit der Meldung einen geprüften Schiedsrichter nachzuweisen, der bei der Meisterschaft entsprechend zur Verfügung steht. Mannschaften, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden mit einer Geldbuße in Höhe von € 50,00 belegt.
Für diese Meisterschaft steht unser/e Schiedsrichter/in zur Verfügung:

	     


Er/Sie reist mit der Mannschaft an. 

 FORMCHECKBOX 
 Wir können keinen geprüften Schiedsrichter zur Verfügung stellen.

Es wird bestätigt, dass die Eintragungen im Startpass ( Punktzahl ) der Eintragung im Gesundheitspass entspricht und die letzte sportärztliche Untersuchung nicht mehr als 12 Monate vom Veranstaltungstag gerechnet, zurückliegt.

Die Turnierleitung behält sich stichprobenweise Überprüfungen vor, deshalb sind der Gesundheitspass, der funktionelle Untersuchungsbogen des DBS und der Startpass der Spieler mit der Meldung vorzulegen. Bei unrichtigen Eintragungen wird die betreffende Mannschaft von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Sportler, die zusätzlich zu ihrer Behinderung an Erkrankungen leiden, die durch Wettkampfsport verschlimmert werden (Personen mit Implantaten, künstlichen Gelenken, Herzschrittmacher ect., Herz- und Kreislauferkrankte und nach überstandenen Herzinfarkten) können nur nach Vorlage der BVS- bzw. DBS- Unbedenklichkeitsbescheinigung durch einen Facharzt (Kardiologe für Herz- und Kreislauferkrankte, Orthopäde für Endoprothesen etc.), in dem die uneingeschränkte Leistungssporttauglichkeit oder die spezielle Leistungssporttauglichkeit für bestimmte Sportarten bescheinigt wird, an Meisterschaften teilnehmen. Diese Bescheinigung darf nicht älter als 12 Monate sein.

     

     
Ort, Datum
Vereinsvorsitzender od. Beauftragter

